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Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Sie werden aufgefordert, ein an Sie zuzustellendes Dokument der Bezirkshauptmannschaft Ried, 
welches im Zimmer Nr. 4 zur Abholung bereitgehalten wird, abzuholen. 
Sollten Sie sich zur Empfangnahme des Dokuments nicht einfinden, so gilt die Zustellung als 
bewirkt, wenn seit der Kundmachung an der Amtstafel zwei Wochen verstrichen sind (§ 25 Abs. 1 
Zustellgesetz - ZustG). 
 
Holen Sie das Schriftstück in Ihrem Interesse ehestens ab! Sie könnten sonst wichtige Fristen 
versäumen. 
 
 
Freundliche Grüße 
Für die Bezirkshauptfrau: 
 
 
 
Helena Schwarzmayr-Schneebauer 
 
 
Angeschlagen an die Amtstafel: 21.05.2026 
 
Abgenommen von der Amtstafel: 04.06.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft Ried, Parkgasse 
1, 4910 Ried im Innkreis, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

www.bh-ried.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHRIVerk-2025-147871/21-SSH  

 
Bearbeiter/-in: Helena Schwarzmayr-Schneebauer  

Tel: (+43 7752) 912-68421 
Fax: (+43 732) 7720 268399 
E-Mail: bh-ri.post@ooe.gv.at  

 
 

Ried im Innkreis, 21.05.2026 
 
 

Bezirkshauptmannschaft Ried 
4910 Ried im Innkreis  •  Parkgasse 1 

Ferenc Macsu 
Vasas Utca 59 2a 
1007 BUDAPEST 
UNGARN 
 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz


Seite 2 

 


		2026-05-21T13:18:42+0200
	Example User




